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Beilage Nr. 7.

Politische und sociale Zustände der Negerrepublik
Liberia,

Vortrug, gehalten von Hrn. ./. Bütikofer, in der Sitzung vom 20. Oktober 188'.'.

Um sich ('inen klaren Einblick in die verwickelten Bevölkerungs-
verhältnisse von Eiberia machen zu können, ist es unumgänglich
nöthig, die in viele Stämme vertlieilte cingeborne Bevölkerung und
die aus Amerika eingewanderten schwarzen und farbigen Ansiedler
streng auseinanderzuhalten und gesondert zu betrachten. Da nun
ausschliesslich diese Letztern die Republik gegründet haben und
sich schon lange als die alleinigen Herren des Landes betrachten,
so haben wir uns in Nachfolgendem auch allein mit diesen zu
beschäftigen.

IM« Uberlaiier
oder „Liberiana", wie sie sieh selbst nennen — oder Amerikaner,
wie sie von den Eingebornen genannt werden, sind frei gewordene
amerikanische Negersklaven und deren Nachkommen, zum Theil
Mischlinge aller »Schattiriingcn, die auf verschiedenen Plätzen der
ehemaligen Pfefferküstc, vorzüglich am Fusse der verschiedenen
Vorgebirge und dem Unterlauf der Flüsse entlang Ansiedluugen gegründet
haben, welche nun zusammen ein grosses Gemeinwesen, den Freistaat
Liberia bilden.

Lange vor diesen Einwanderungen, als der Sklavenhandel noch

fiorirti4,, war dieser Küstenstrich ein ergiebiges Ausfiihrgcbiet für da»
damals in Amerika so sehr gesuchte „Ebenholz", und sowohl Spanier
als Portugiesen hatten auf verschiedenen Plätzen dieser Küste ihre
Depots. Später, als die englischen Kreuzer den Sklavenhändlern
das Leben immer saurer machten, waren diese in den durch zahllose
stille Creeks unterbrochenen Mündungsgebieten der Flüsse nicht um
¦sichere Schlupfwinkel verlegen, wo sie ihre Waare verbergen konnten,

bis sich ein günstiger Moment zur nächtlichen Einschiffung
derselben darbot. Die Zerrissenheit zwischen den Negervölkern und die
daraus entspringenden fortwährenden Kriege im Innern liessen es
nie an neuer Zufuhr fehlen, uud es bildeten sich nach und nach
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landeinwärts hinter den Stationen der weissen und farbigen Sklavenhändler

regelrechte Sklavenstrassen, auf denen fortwährend ganze
Züge von Gefangenen — oft aus dem fernen Innern, mit dem jetzt
längst jede Verbindung abgebrochen ist — durch Ketten und die

berüchtigte Halsgabel gefesselt, der Küste zugetrieben wurden.
Jetzt hat freilich in diesen Gegenden die Ausfuhr von Sklaven

gänzlich aufgehört und die frühem Sklavenfaktoreien sind verfallen,
obschon im Innern die Sklaverei fortblüht und stets blühen wird, denn
die Idee derselben ist unter den Eingebornen so tief eingewurzelt,
dass weder Herr noch Sklave etwas Anstössiges daran finden können.

Der Sklavenhandel stand noch in voller Blüthe, als im Jahr 1816
in den Vereinigten Staaten durch edle Menschenfreunde die
„Nordamerikanische Kolonisations-Gesellschaft" gegründet wurde. Diese
stellte sich zur Aufgabe, den Unmassen frei gewordener Neger, die
sich ohne Verdienst und angemessene Arbeit in den Vereinigten
Staaten herumtrieben, Gelegenheit zu bieten, wieder in ihre afrikanische

Heimat zurückzukehren.
Da es jedoch unmöglich war, jeden von ihnen in sein eigenes

Vaterland zurückzusenden — nur die wenigsten wussten ihre engere
Heimat anzugeben und hätten überdies, dort an die Küste gesetzt,
elend verkommen müssen oder wären in erneute Sklaverei gefallen —,
so fasste man den Plan, für alle zusammen auf irgend einem Strich
der Westküste Afrikas eine Kolonie zu gründen, die durch enges
Zusammenhalten sich am ersten gegen allfällige Anmassungen oder
Feindseligkeiten von Seiten der Eingebornen schützen könne. Ueber-
dies versprach man sich ausserordentlich viel Gutes von dem
sittlichen und civilisatorischen Einfluss einer solchen christlichen Ncgcr-
kolouie auf die sie umgebenden barbarischen Eingebornen; ja Viele
gingen in ihrer philantropischen Schwärmerei so weit, eine solche
Kolonie als das einzige und unfehlbare Mittel zur Civilisation der
afrikanischen Negervölker anzusehen.

Durch die Regierung der Union thatkräftig unterstützt, sandte
das Komite Abgeordnete an die Küste von Sierra Leone, um dort
sich nach einer zur Kolonisation geeigneten Gegend umzusehen. Diese
Abgeordneten wählten als Terrain für die neue Kolonie die Insel
Sherbro, etwas über 100 Meilen südöstlich von Sierra Leone vor den
Mündungen mehrerer grosser Flüsse, wo sie durch Kauf ein
bedeutendes Grundgebiet erwarben.

Der erste Versuch, dieses Gebiet durch farbige Kolonisten zu
bevölkern, wurde im Jahr 1820 gemacht und war nicht besonders
glücklich. Es erlagen schon während der ersten Monate nicht nur
die drei Führer den Klimakraukheiten, sondern bis auf Einen alle
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übrigen Weissen, nebst 22 von den 88 schwarzen Ansiedlern. Nach
einigen weitem verunglückten Versuchen siedelte der Rest der Kolonie
1822 nach dem Kap Messurado an der Pfefferküste über, wo im Jahr
zuvor von einigen eingebornen Fürsten ein Landstrich angekauft
worden war, und gründete auf dem Rücken des genannten Vorgebirges
unter vielfachen Anfechtungen von Seite der Eingebornen eine Stadt,
die zu Ehren des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten,
Monroe, .Monrovia genannt wurde. Das neuerworbene Grundgebiet
der Kolonie aber erhielt den Namen Liberia.

Obschon die junge und kleine Kolonie mit grossen Schwierigkeiten

zu kämpfen hatte, entwickelte sie sich mit Hülfe der
Vereinigten Staaten mehr und mehr. Jeder freiwillige Ansiedler erhielt
nebst freier Ueberfahrt unciitgeldlich ein »Stück Land und ein solides
Häuschen mit Plankenwänden und Schindeldach, sowie für die ersten
Monate freie Provision. Fast alljährlich rückten neue Kolonisten au,
die theils sich in Monrovia niederliessen, theils, freilich erst viel später,
die Wasserläufe als die einzigen Verkehrswege benutzend, landeinwärts

an den Ufern des »St. Paulo- und des Messuradoflusses Zuckor-
und Kaffeeplantagen anlegten, so dass gegenwärtig nicht allein die
Ufergegcndcn am St. Paul, bis 20 Meilen weit von der Mündung zu
den ersten Wasserfallen hinauf, sondern selbst grosse Gebiete hinter
den letztem durch Kolonisten angebaut und bevölkert sind.

Immerfort suchte die junge Kolonie unter vortrefflicher amerikanischer

Leitung neue Länderstrecken zu erwerben, und es war ihr
nicht schwer, ihr Grundgebiet sowohl auf beide Seiten längs der
Küste, als auch landeinwärts allmälig ganz bedeutend auszudehnen,
bis sie im Laufe der Jahre das ganze Küstengebiet östlich von Sherbro
bis hinunter zum Kap Palmas nominell inne hatte.

Eine der ersten civilisatorischen Gaben, mit denen die Eingebornen
beglückt wurden, war der Branntwein, der ja auch als Pionier der
Civilisation bei den Indianern so glänzende Dienste geleistet hat.
Wie dort, so fand dieses Getränk auch bei den Negern Anklang,
und die Fürsten der verschiedenen Stämme liessen sich leicht
überreden, für einige Fässchen Gin (Kornbranntwein) oder Rum die
theilweise Abtretung ihres Gebietes an Liberia zu unterzeichnen, d. h.
die für sie gemachte Unterschrift mit dem üblichen Kreuze zu
versehen. Hatten sie ja doch, wie wir bald sehen werden, diesen Schritt
in keiner Weise zu bereuen, da sie nach wie vor die Fürsten der
eingebornen Bevölkerung blieben. Liberia hat sie bei diesen Abtretungen
in ihren Stellungen als Regenten gelassen, kontraktlich aber bestimmt,
dass sie für ihre Unterthanen der liberianischen Regierung
verantwortlich sein und gegen die Kolonie keinen Krieg führen, noch die
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Ansiedler auf sonst eine Weise schädigen sollten. Kein einziger aber
dieser Häuptlinge kümmert sich um diese Verordnungen, und die
verschiedenen Stämme verheeren ihre Gebiete gegenseitig mit Krieg
und machen und halten Sklaven wie zuvor. Allen Eingebornen ist
die Ansiedlerrepublik ein Dorn im Auge, und da diese nie im Stande

gewesen ist und nie sein wird, die Stämme der Eingebornen im
Zaum zu halten, so lachen einem diese letztern in's Gesicht, wenn
man auf Reisen im Innern bei allfälligen Differenzen mit dem
liberianischen Gouvernement droht.

So lange die Kolonie unter der sorgfältigen Leitung der
amerikanischen Gesellschaft, mit einem Weissen als Gouverneur an der
Spitze, stand, blühte sie sichtlich auf. Es wurden Volksschulen
gegründet, und in Morovia entstand das noch jetzt mit amerikanischer
Unterstützung bestehende „ College ", eine höhere Unterrichtsanstalt
mit schwarzen Professoren als Lehrer, die neben den mathematischen
und naturwissenschaftlichen Fächern sich besonders auf Sprachen,
namentlich Griechisch, Latein und Arabisch, zu verlegen scheinen.
Der lebhaft aufblühende Handel dehnte sich weit über das Innere
hin aus und hatte sich die Quellen der reichen Mandingo-Hochebene
erschlossen, deren Erzeugnisse an Vieh, Pferden, Reis, Baumwolle
und Zeugen, sowie Palmöl, Palmkerne, Elfenbein und Goldstaub den
Markt in Monrovia füllten.

Im Jahr 1847 fühlte sich endlich die Kolonie kräftig genug, um
auf eigenen Füssen zu stehen und erklärte sich als eine selbständige,
von der Union unabhängige Republik, die bald von allen europäischen
Staaten, aber erst 1857, also 10 Jahre nach ihrer Gründung, auch
von Amerika anerkannt wurde, und gab sich eine Verfassung nach
amerikanischen Prinzipien. An ihrer Spitze steht ein Präsident mit
Exekutivgewalt und eine gesetzgebende Versammlung, zusammengesetzt

aus Senat und Repräsentantenhaus. Sitz der Regierung ist
Monrovia, und Englisch die herrschende Landessprache.

Die wichtigsten Grundzüge der Konstitution sind: Vollständige
Glaubens- und Gewissens-, Rede- und Pressfreiheit, unentgeldlicher
Jugendunterricht, und vor Allem die Bestimmung, dass niemals ein
Weisser in Liberia weder Grundbesitz erwerben, noch ein Staatsamt
bekleiden dürfe.

Wenn wir uns in die damalige Situation der neugegründeten
Republik hineindenken, wenn wir nicht vergessen, dass zu jener Zeit
die Sklaverei noch in voller Blüthe stand, und dass die auf
verschiedenen Plätzen der Küste stationirten Sklavenhändler die
Eingebornen fortwährend gegen die Kolonie zu Feindseligkeiten anhetz-
ten, dann lässt sich der Enthusiasmus, mit welchem gerade dieser
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Artikel in die Konstitution aufgenommen wurde, begreifen, obschon
derselbe, wie wir später sehen werden, für das liberianische Gemeinwesen

noch verhängnissvoll zu werden verspricht.

Unter der Leitung einiger einsichtsvoller, energischer Männer,
wie Roberts, dem ersten Präsidenten und seinem Nachfolger Benson,
marschirte die junge Republik gut vorwärts. Jeder einzelne Bürger
war mit Freuden bereit, sein Scherfleiu zum Besten des Gemeinwesens

beizutragen, und so entstand denn fast ohne Anstrengung
eine kleine Armee und eine Flotte, indem einige kleine liberianische
Handelsfahrzeuge in Kriegsschiffe umgewandelt wurden, und auf dem
westlichsten Vorsprung des Vorgebirges Messurado, dicht bei dem

Leuchtthurm, wurde eine Art Festung errichtet, auf der noch heute
7 eiserne Feldschlangen herumliegen und gelegentlich die Salutschüsse
fremder Kriegsschiffe erwidern.

Die Immigration aus Amerika nahm um diese Zeit des

Aufschwungs stetig zu, und mit ihr hielt auch die Erweiterung der
Landpsgrenzen gleichen Schritt. Grosse Ländereien — das ganze
Küstengebiet im Westen von Monrovia bis hinauf zu dem hinter der
Insel Sherbro mündenden „Big Boom River", umfassend die Mannah-,
Gallinas- und Cassa-Territorien — wurden unter der Präsidentschaft
Roberts durch Kauf von den betreffenden Negerfürsten erworben.
Im Westen, 45 Seemeilen von Monrovia, wurde am Fusse des Grand
Cape Mount-Gebirges, am Abfluss des grossen und schönen Fisher-
manlake, die Niederlassung Robertsport gegründet, die sich ihrer
schönen Lage an einer guten Rhede und im Mündungsgebiete einiger
bis ziemlich weit in's Innere befahrbaren Wasserläufe wegen
vortrefflich zu einem Handelsplätze eignet, und im Osten entstanden die
Ansiedlungen von Grand Bassa (Edina und Buchanan) am St. Johns

River, weiter unten Sinoe, und Harper am Cap Palmas. Als dann
im Jahr 1857 die östlich vom Cap Palmas gelegene, 1834 auf
ähnliche Prinzipien wie Liberia gegründete Schwesterrepublik Maryland
mit ersterer vereinigt wurde, war das Grundgebiet Liberia's zu seiner
heutigen Gestalt abgerundet, so dass es gegenwärtig das ganze
Küstengebiet von der Insel Sherbro im Nordwesten bis etwas über
das Kap Palmas hinaus im »Südosten umfasst, einen Landstrich, der,
landeinwärts wohl auf der Karte, in Wirklichkeit aber nichts weniger
als scharf abgegrenzt ist. Er wird politisch eingetheilt in die vier
Counties (Grafschaften) Montserrado (mit Einschluss von Grand Cape
Mount), Grand Bassa, Sinoe und Cap Palmas (mit Einschluss von
Maryland), von denen jede zwei Vertreter in den Senat zu senden
berechtigt ist. — Indessen ist durchaus nicht der ganze Küstenstrich
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durch liberianische Ansiedler bevölkert, da diese sich fast ausschliesslich

um Hafenplätze und den Unterlauf der grössern Flüsse konzen-
triren. Die ganzen grossen Urwaldgebiete und Hochflächen des Innern,
und sogar von den Küstengegenden grosse Strecken, sind bis dahin
gänzlich den Eingebornen überlassen, was nur gar zu oft schon
Anlass zu fatalen Verwicklungen gegeben hat, weil die Republik, wenigstens

in ihrem jetzigen Zustande, zu schwach ist, vorkommenden
Falls gegenüber den Eingebornen energisch aufzutreten.

Seit den ersten Jahren nach der Unabhängigkeitserklärung ist
es mit Liberia stetig zurückgegangen, und daran ist nicht wenig das
schon erwähnte Abschliessungsprinzip gegen die Weissen schuld,
»^tatt Letztere hereinzuziehen und durch verständige, loyale Gesetze

zu ermuntern, ihre Intelligenz und ihr Kapital der Ausbeutung der
unerschöpflichen, zum grössten Theil brach liegenden Schätze des
Landes zuzuwenden, wodurch die Einwohner sowohl als auch der
Fiskus ganz erheblich gewinnen würden, ist man im Gegentheil
ängstlich bemüht, dieselben möglichst fern zu halten. Statt den
weissen Kaufleuten zu erlauben, auf allen Landungsplätzen der Küste
Handel treiben zu dürfen, hat man denselben in jüngerer Zeit alle
Häfen bis anf fünf*) geschlossen War schon früher allen fremden
Kaufleuten streng verboten, landeinwärts Faktoreien anzulegen, so
wurde nun durch dieses neue Gesetz für den liberianischen Handelsstand,

der wegen seiner Armuth ganz von den weissen Kauflcuten
abhängig ist, ein konkurrenzloses Gebiet für den Zwischenhandel
geschaffen, auf dem er sein Ausbeutuiigsprincip den Eingebornen
gegenüber auf die Spitze treiben konnte. Die Folgen davon liessen
nicht lange auf sich warten. Der Handel mit dem Binnenlande,
sowie auf den geschlossenen, jetzt nur noch dem liberianischen
Zwischenhandel zugänglichen Küstenplätzen erlahmte, da die
Eingebornen es bald müde wurden, sich von den Zwischenhändlern

aussaugen zu lassen ; die Ausfuhr von Landesprodukten nahm rasch
ab, und mit ihr natürlich auch die Einnahmen des Staates, welche
fast ausschliesslich auf Zölle und Handelslizenzen angewiesen sind.
Dadurch, sowie auch infolge der stetigen Guerillaskriege zwischen
den verschiedeneu Stämmen der Eingebornen hat die Produktions-
fähigkeit des Landes stark gelitten. Der Handel mit der reichen
Maudingo-Hochebene im Innern ist aus dem gleichen Grunde gänzlich
abgebrochen, und das Land, das fast ohne Anstrengung reich sein
könnte, verarmt mehr und mehr.

*) Grand Cape Mount, Monrovia, Bassa, Sinoe und Kap Palmas, in neuester

Zeit wurde indessen noch ein sechster, am River Cess oder Cesto», zwischen
Grand Bassa und Sinoe, dem Fremdhandel geöffnet.
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Die Finanzen des Landes sind gegenwärtig durch langjährige
Misswirthschaft vollständig zerrüttet. Liberia hat das amerikanische
Münzsystem angenommen, doch besteht sein eigenes Metallgeld nur
aus kupfernen Ein- und Zweicentstücken, die es ausser Landes
prägen lässt. Es cirkulirt jedoch viel amerikanisches und auch
etwas englisches Silber, von dem aber in den Gegenden westlich von
Monrovia vieles dem Verkehr entzogen wird, indem die Eingebornen,
besonders die Vey's, dasselbe zu Schmuckgegenständen verarbeiten.
Ueberdies ist auch etwas englisches Gold im Umlauf, das jedoch
nur höchst selten über die Hafenplätze hinaus gelangen dürfte. >

Um dem stark fühlbaren Mangel an cirkulirender Münze
abzuhelfen, hat die liberianische Finanzverwaltung schon seit vielen
Jahren Papiergeld ausgegeben, das bis gegen Ende des letzten
Decenniums stets seinen vollen Kurs behielt. Als aber später, um
die immer schlimmer werdende Finanznoth des Staates zu heben,
das Papiergeld beträchlich vermehrt wurde, sank es rasch beinahe
auf die Hälfte seines Nominalwerthes herunter.

Um der gedrückten Finanzlage des Landes noch den Rest zu
geben, kommt nun die in 1886 bevorstehende Abzahlung der Staatsschuld

an England und eine von dem gleichen Lande gemachte
Forderung einer alten Kriegsentschädigung. Da diese beiden düstern
Punkte am liberianischen Horizont die jetzt herrschenden dortigen
Zustände und zugleich die englische Annexionspolitik in eigen-
thümlieher Weise illustriren, so verdienen sie wohl hier etwas näher
beleuchtet zu werden, umsomebr, als eine bevorstehende, über
Liberia hereinbrechende Katastrophe die Aufmerksamkeit Europa's
mehr als jetzt diesem Lande zuwenden dürfte.

Um dem daniederliegenden Handel und Verkehr etwas
aufzuhelfen und sich die Mittel zur bessern Ausbeutung der Reich-
thümer des Landes zu verschaffen, schloss die liberianische
Regierung im Jahr 1871 in England eine Anleihe von 100,000 Pf. St.
oder einer halben Million Dollars ab, verzinsbar zu 7 %> rückzahlbar
in 15 Jahren mit einer gewissen jährlichen Amortisation und der
Bedingung, dass vor der gänzlichen Rückzahlung der Summe durch
Liberia keine neue Anleihe anderwärts geschlossen werden dürfe.
Nach Abzug der für zwei Jahre im Voraus zu bezahlenden Zinsen,
Provisionen der Agenten, Reisekosten und anderer Auslagen der
beiden liberianischen Abgeordneten und Fracht der Anleihesumme etc.
blieb von den £ 100,000 kaum viel mehr als die Hälfte übrig. —
Dieses Kapital wurde nur zum Theil in Baar, der Rest aber in
Handelswaaren geliefert; denn die englischen Kontrahenten konnten

V. Jahresbericht der Geoffr. Ges. in Bern. 1882 1883. 6
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es sich nicht nehmen lassen, bei dem ohnehin guten Geschäft
nebenbei noch ein kleines Profitchen zu machen.

Der damalige Präsident der lib. Republik, S. Ex. </. E. Roye,
der persönlich die Anleihe in England geschlossen hatte, wurde,
mit der ersten Rate der Anleihe nach Monrovia zurückgekehrt, der
Unterschlagung eines grossen Betrages dieser Summe angeklagt,
von seiner Stelle entsetzt und mit seinem Sohne ins Gefängniss
geworfen. Sein Haus aber wurde auf die roheste Weise geplündert,
wobei selbst einige Morde vorfielen, die nachher nie bestraft wurden.
Das mitgebrachte Geld aber wurde durch die Meuterer in Beschlag
genommen und unter sich vertheilt oder anf unsinnige Weise
verschleudert. Ich habe in Monrovia viel über diese düstere Geschichte
sprechen hören, und ruhig denkende Leute scheinen von der
Unschuld des abgesetzten Präsidenten überzeugt zu sein. Mr. Roye,
von der aufgeregten Masse das Schlimmste befürchtend, flüchtete
aus dem Gefängniss, um mit eigenen, in der Eile zusammengerafften
Mitteln — er hatte ein grosses eigenes Vermögen — auf einen
englischen Dampfer zu entkommen, der eben auf der Rhede lag.
Als er aber zur Nachtzeit in die See sprang, um durch Schwimmen
an ein ausserhalb der Brandung für ihn bereitliegendes Boot zu
kommen, wurde er — wie es heisst, weil er sich zu schwer mit
Geld beladen hatte — von der Brandung verschlungen und ertrank.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten (Secretary of
States) Hon. W. H. Johnson, der später mit einer zweiten Rate der
Anleihe ankam, empfing schon in Sierra Leone Bericht über die
Wirren in Monrovia und das Vorhaben, auch ihn bei seiner Ankunft
zu verhaften. Er wendete sich deshalb an den Kapitän des Dampfers,
nm ihn im Nothfall in Schutz zu nehmen, und erhielt von diesem
die Versicherung, dass ihm, so lange er an Bord sei, also unter
englischer Flagge sich befinde, kein Leid geschehen solle. So kam
man auf die Rhede von Monrovia. Kaum lag aber das Schiff vor
Anker, als bereits eine ganze Meute von Liberianern angerudert
kam, an Bord kletterte und Johnson gefangen nehmen wollte.
Gerade darauf hatte aber der wackere Kapitän gewartet, winkte seine
bereit stehenden Matrosen herbei und liess die ganze Bande, so
weit sie sich nicht schnell in ihr Boot zurückziehen konnte, über
Bord werfen und darauf die Anker lichten. Johnson aber fuhr
unter dem Schutze der englischen Flagge mit dem mitgebrachten
Gelde nach »San Paulo de Loanda hinunter, von wo aus er nach
Monrovia schrieb, dass er das Geld nicht eher bringe, als bis er
eine schriftliche Erklärung habe, dass man ihn unbehelligt lassen
wolle. Nachdem ihm dies zugesichert war, kam er zurück, wurde
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aber dennoch gefangen gesetzt, nachher jedoch wieder freigelassen.
Die geliehene Geldsumme aber wurde zum grossen Theile ihrem
Zweck entfremdet, so dass nur wenig davon an die verschiedenen
Counties zur Hebung von Handel, Verkehr und Landbau vertheilt
werden konnte.

Seither wurden an England weder Zinsen bezahlt noch Kapital
amortisirt, und wenn über 4 Jahre (1886) der Termin zur völligen
Tilgung der Schuld verstrichen sein wird, dann dürfte sich Liberias
Zukunft düster genug gestalten — oder England musste eben nicht
England sein!

Dass Liberia diese Schuld nie zurückzahlen kann, liegt auf der
Hand, auch ohne dass man die Resultate der Staatsrecbnung zu
Rathe zu ziehen braucht. Diese zeigten für die letzten Jahre eine

jährliche Einnahme von 85,000 Dollars in halbentwerthetem Papiergeld,

während denselben eine jährliche Ausgabe von 120,000 Doli,
gegenüberstand. Dieser Zustand hoffnungslosen Bankerotts schwebt
wie ein drohendes Ungewitter über der Existenz dieser afrikanischen
Musterrepublik, und nicht nur die beiden betheiligten Parteien,
sondern auch Unbetheiligte sehen mit Spannung der drohenden
Katastrophe entgegen.

Doch dies ist noch nicht alles. Schon seit 20 Jahren bestehen
Differenzen zwischen England und Liberia betreffs der definitiven
Grenzregelung im Nordwesten der Republik. Die Sachlage ist
kurz folgende:

Liberia hat, wie schon früher gesagt, unter dem Präsidenten
Roberts die Manna, Gallinas und Cassa-Territorien von eingebornen
Fürsten erworben, aber dieselben, weil es sie zur Kolonisation nicht
direkt nöthig hatte, wie noch so manchen andern Landstrich bis
jetzt gänzlich den Eingebornen überlassen. Seither haben sich aber
in diesen an die englischen Besitzungen grenzenden Gebieten englische

Kaufleute aus Sierra Leone, unter andern am Solyman (Su-
lymah)- und Manna-River niedergelassen, wo sie, da die liberianische
Regierung dort keine Zollstationen angelegt hat, zoll- und liccnzfrei
mit den Eingebornen Handel treiben konnten nnd infolge dessen

glänzende Geschäfte machten.
In jener Zeit schon, wie noch heute, bestanden zwischen den

Gallinas-Stämmen und dem mit Liberia befreundeten Vey-Stamme
blutige Feindschaft, wobei die gemietheten Räuberhorden der erstem
in das Gebiet der Vey's einfielen, sengten und plünderten und die
Einwohner als Sklaven wegschleppten, den liberianischen Binnenhandel

schädigten und sogar die liberianische Niederlassung in
Grand Cap Mount bedrohten. Da alles Parlamentiren zu keinem
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befriedigenden Ende führen wollte, entschloss sich endlich die
liberianische Regierung radikal zu Werke zu gehen und, statt blos in
der Defensive zu verharren, die rebellischen Urheber des Krieges,
die Gallinas, resp. Fürst Mannah, zur See in seinem eigenen Lande
— oder besser auf dem an Liberia abgetretenen Gebiete —
anzugreifen. Zu einem selbständigen Vorgehen sich jedoch zu schwach
fühlend, griff die Regierung zu dem schon öfters angewendeten
Mittel, die Vereinigten Staaten um Zusendung eines Kriegsschiffes
zu bitten. Der Gouverneur von Sierra Leone wurde von dem
geplanten Unternehmen rechtzeitig in Kenntniss gesetzt, um den
englischen Handelsleuten auf dem voraussichtlichen Operationsgebiet
Gelegenheit zu bieten, ihr Eigenthum in Sicherheit zn bringen.

Nach Ankunft des amerikanischen Kriegsschiffes „Tyconderoga',
fuhr man an besagte Kü.ste, und unter dem Feuer der Geschütze,
worunter einige Gattlingkanonen, wurden die liberianischen Truppen
gelandet. Fürst Mannahs Krieger aber, als sie sahen, dass unter
solchen Umständen Gegenwehr unmöglich sei, hatten bereits den
kleinen Küstenplatz, den sie besetzt hielten, in Brand gesteckt und
sich in die Sümpfe zurückgezogen. Die liberianischen Truppen,
fürchtend, in dem waldigen und sumpfigen Terrain in einen Hinterhalt

gelockt zu werden, fanden es gerathener, wieder umzukehren
ohne die weiter landeinwärts gelegene, befestigte Hauptstadt des
Fürsten Mannah erreicht zu haben. Bei dem Brande des
vorerwähnten Küstenplatzes, wo sieh englische Händler niedergelassen
hatten, wurde ein diesen gehörendes Quantum Palmöl und Palmkerne

zerstört, da erstere unterlassen hatten, dieselben rechtzeitig
in Sicherheit zu bringen. Dies geschah im Jahre 1871.

»Seitdem dauerten die Unterhandlungen wegen der englisch-liberianischen

Grenzregelung fort, ohne zu irgend einem Abschluss zu
kommen; des Einfalls der Liberianer in den Mannah-Distrikt wurde
jedoch n i e officiell erwähnt.

Letzten Frühling nun (20. März 1882) erschien mit der kolonialen

Yacht „the Prince of Wales", begleitet von einem Kanonenboot,

der Gouverneur von Sierra Leone, S. Ex. Havelock als
ausserordentlicher englischer Bevollmächtigter, nm wie es hiess, die Grenz-
regelungsfrage (Boundary question) einmal zum Abschluss zubringen
und zugleich einige andere Dinge zu besprechen. Bei den nun
folgenden Verhandlungen mit dem dermaligen Präsidenten Gardner
stellte es sich nun heraus, dass der englische Botschafter im Namen
seiner Regierung für in dem liberianischen Feldzuge von 1871 gegen
Fürst Mannah mehreren englischen Unterthanen zugefügten Schaden
einen Schadenersatz von 42,000 Dollars verlange. Ferner forderte














































































